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XIII. Gesetzgebungsperiode 
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Anfrage Nr.772 der Abg. 'P.eg~nsburger 
und Genossen betreffend Umwicmung einzs 
Teiles der Bundesmineralölsteuer für Eisen­
bahnkreuzungssanierungen. 

An den 

Herr~1 Präsidenten des Nationalrates 
Anton BEN Y A 

Parlament 

1010 Wien 

Wien, am 11. Oktober197 2 

161 IA~ 
zu 11;. jJ. 

r~äS. M1.,_t~--OJtl-J972 

Aufdie Anfrage Nr.772, welche die Abgec!'dneten Regensburger 

und Genobsen in der Sitzung des Nationalrates am 12. Sept.ember 1972 

betreffend Umwidmung eines Teiles der Bundesmineralölsteuer für Eisen­

bahnkreuzungssanierungen ac mich gerichtet haben, beehre ich mich 

folgendes mitzl1:eilen: 

An das Bundesministerium für Bauten 1.md Technik wurde der Wunsch 

nach Um widmung der von den ÖBB geleisteten Bt:adesmineralölsteuer seitens 

des Bundesministeriums für Verkehr nicht herangetragen. 

::::einer Umwid~I1Ung von lvIitteln aus der für den Straßenbau zweck­

gebundenen Bundesmineralölsteuer könnte schon aus prinzipiellen Erwägungen 

nicht zugestimmt werden. Eine solche Vorgangsweise ':vürde ein Präjudiz 

setzen, das die Gefahr einer weiteren Durchlöcherung der Zweckbindung mit 

sich brächte. Die Eingänge aus der Bundesmineralölsteuer reichen jetzt 

schon kaum aus, um die dringendsten Baumaßnahmen für Bundesstraßen finanziell 

sicherzustellen. Eine Schmälerung dieser Mittel und damit eine Verringerung 

der Bauleistung kann im Himblick auf die geforderte Bereitstellung an 

Verkehrsinfrastruktur ~eineswegs im Bundesinteresse liegen. 
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Abgesehen von den wirtschaftlichen Erwägungen wäre eine 

Umwicimung von Mitteln aus der Bundesmineralölsteuer nur im 

Weee einer Änderung des Bundesmineralölsteuergesetzes möglich. 

Das zwischen dem Bund esministerium für Bauten und Technik 

und den ÖBB getroffene Verwaltungsübereinkommen, betreffend 

Kreuzungen zwischen Bahnlinien der ÖBB und Bundesstraßen, 

Z1. 543.086-II/17-J971 vom lC.12.1971 und 2.JJ.1971 regelt d~e 

Erhaltungs -, Erneuerungs -und Int.::triebhaltungspflicht für Kreuzungen 

. und die Kostentragung für bauliche Umgestaltungen, für Neuerrichtung 

~ 
; 

und Auflassüng von Kreuzungen und für Sicherungsmaßnahmen an Kreuzungen. 

Gemäß die~em Abkommen obliegt die Erhaltungs-·, Erneuerungs­

und Inbetriebhaltepflicht für Eisenb.:::...~mbrücken über Hundesstraßen 

und Eisenbahnsicherungseinrichtungen im Kreuzungsbereich den äBB, 

für Bundesstraßenbrikker.. über Eisenbaht:.en und für Straßenfahrbahnen 

im Krezungsbereich der Bundesstraßenverwaltung . 

Bei baulichen Ur':Ages t:lltungen r:;·bliegt in jedem Fall der Bundes­

straßenverwaltung die Kostenü'2.gung für den Umbau schienengli:=icher 

Kreuzungen in schienenfreie (Niveaufreimachungen). 

Für sonstige UmbCiumaßnahmen gilt das Veranlassungsprinzip, 

d. h. demjenigen Verkehr3träger, der die bauliche Umgestaltung verlangt 

oder verursacht, obliegt die Kostentragung. Sind neide Teile am Umbau 

beteiligt, so trägt jeder Teil die anteiligen Kosten. 
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Die Kostentragung für Kreuzungsbauwerke in neu zur 

Errichtung gelangenden Kreuzungen obliegt eben:alls dem Veranlasser. 

Bei Auflassung von Kreuzungen trägt jeder Verkehrsträger die 

Kosten für jene Anlagen, für die ihm die Frhaltungs-, Erneuerungs­

und Inbetriebhaltepflicht obliegt. 

Den ÖBB obliegt in jeQPm Fall die Kostentragt!r;.g für Sicherungs':' 
\ 

eiri~dcl:tungen an sc~üenengleichen Kreuzungen. 
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